
540 Jakob Schwalm.

1251 an Gotfrid von Hohenlohe verpfändet1. Seit Rudolf 
wieder Reichsstadt.

(58) Dinckelsbühl. Staufisches Hausgut. 1235 wie 
Rothenburg. 1251 an den Grafen von Oettingen verpfän­
det2. 1274 als Reichsstadt erscheinend3, zahlt später jähr­
lich mindestens 200 Pfund Reichssteuer4.

(59) Feuchtwangen. Im 13. Jh. nicht erwähnt.
(60) Aufkirchen. Staufisches Hausgut. 1235 der 

königl. Amtmann genannt, s. oben. Unter Rudolf Reichs­
stadt3. Von dem Brande weiss man nichts.

(61) Weissenburg im Nordgau. Staufisches Haus­
gut. In den Urkunden der Zeit nicht erwähnt.

(62) Schwäbisch-Gmünd. Staufisches Hausgut. 
Die Vogtei erst 1316 wieder genannt . Die Reichssteuer 
1342 März 18 erwähnt .
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(63) Augsburg. Die Quellen bieten für die sicher 
erhebliche Feuersbrunst trotz sonstiger Reichhaltigkeit nicht 
den geringsten Anhalt. Ueber die Entwicklung der Reichs­
steuer in dieser Stadt siehe Zeumer a. a. O. S. 30f., 97f. 
und namentlich 140f., worauf ich hier nur zu verweisen 
brauche.

1) Reg. imp. V, 4553. 2) V, 4562. 3) Reg. imp. VI, 111.
4) VI, 1375. 5) Reg. Friedrichs 95. 6) Reg. Ludwigs 3476.
7) Reg. imp. V, 840. 852. 8) V, 4276. 4370. 9) V, 2387. 4397.
10) V, 4528. 11) Reg. imp. VI, 1381. 12) Das Wort in ähnlichem
Zusammenhang in Reg. imp. V, 4351 in Bezug auf die Stadt Erfurt.

IV. Gruppe. (64) — (92).
(64) Nördlingen. 1215 vom Regensburger Bischof 

dem Reich überlassen, 1216 von ihm wieder zurückgenom­
men . Doch fand man für den Bischof einen anderen 
Ersatz, denn 1233 und 1235 erscheint der königliche Amt­
mann . Der Stadt wird wegen Brandes die Reichssteuer 
1238 Sept. auf drei Jahre erlassen bis Sept. 1241, was 
schon 1239 März bis Sept. 1243 verlängert wird . 1250 
verpfändet Kg. Konrad sie an den Grafen von Oettingen10. 
1281 beträgt die jährliche Reichssteuer 184 Pfund11. — 
Die aus den Urkunden bekannte Steuerbefreiung stimmt 
durchaus zur Angabe im Verzeichnis, wo der Eingangs­
posten deutlich als Strafsumme bezeichnet ist. Ob hier 
eine Konventionalstrafe, die an den Fiscus fiel, oder Strafe 
für einen Eingriff in königliche Rechte, etwa des Juden­
schutzes, vorliegt, lässt sich nicht sagen. Von der ‘enor­
mitas’ der Bürger wissen wir leider nichts12.
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(65) Donauwörth. Wird kurz nach Friedrichs I.


